
Liste genehmigter Pflanzenschutzmittel für Golfplätze 
 
Der Gesetzgeber hat im Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) ein hohes Schutzniveau vorgesehen - nicht nur für den 
Naturhaushalt, sondern auch für Golfspieler und Greenkeeper. Das beinhaltet eine regelmäßige behördliche 
Überprüfung der bestehenden Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln (PSM) auf der Grundlage neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zur geänderte Zulassungssituation 
und den daraus resultierenden Abverkaufs- und Aufbrauchfristen.  

 

Präparat Schadorganismus Anwendungsbereich Abverkaufsfrist Aufbrauchfrist 

Banvel M 
Nasalt 

Zweikeimblättrige Unkräuter Golfplatz erloschen 30.06.2019 

Dithane NeoTec 
Pilzliche Blattfleckenerreger, 
Schneeschimmel, Typhula-Fäule 
Dollarflecken-Krankheit 

Golfplatz: Greens und Tees erloschen 30.09.2019 

Abb.: geänderte Zulassungssituation und die daraus resultierenden Abverkaufs- und Aufbrauchfristen 

Für die PSM Banner Maxx (30.04.17), Fonganil Gold (30.06.17), Duplosan KV-Combi (30.06.17) und Interface 
(05.06.18) sind die Aufbrauchfristen bereits erloschen. Noch vorhandene Restbestände der genannten Produkte 
dürfen nicht mehr angewandt werden. Generell gilt: PSM, die im Pflanzenschutzschrank einer Golfanlage stehen 
und deren Zulassung widerrufen wurde oder ausgelaufen ist, sollten unverzüglich sachgerecht entsorgt werden. 
Dabei sollte zunächst die Möglichkeit geprüft werden, ob die Mittel an den Handel zurückgegeben werden können. 
Wenn dies nicht möglich ist, dann können PSM-Behältnisse bei einer Sondermülldeponie für eine sachgerechte 
Beseitigung abgegeben werden. Ein Einsatz der vorgenannten Produkte nach Ablauf der Aufbrauchfrist ist 
ordnungswidrig und zieht ein Bußgeld nach sich. 

Der DGV-Arbeitskreis Integrierter Pflanzenschutz unterstützt die Genehmigungen von PSM für Flächen, die für die 
Allgemeinheit bestimmt sind (§ 17 PflSchG). Für den Schutz unbeteiligter Dritter sind immer die golfspezifischen 
Anwendungsbestimmungen zu beachten: 

 Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicher zu stellen, dass sich keine 
unbeteiligten Personen auf oder unmittelbar neben der zu behandelnden Fläche aufhalten. Deshalb sind 
geeignete Absperrmaßnahmen zu ergreifen. 

 Bis mindestens 48 Stunden nach der Anwendung ist durch Aufstellen von Warnschildern vor Ort über den 
Einsatz von PSM zu informieren. 

 
Für Golfplätze genehmigte Pflanzenschutzmittel: 

Kategorie  Präparat   Schadorganismus Kultur (Anwendungsbereich) 

Herbizid 
DICOTEX 
Dicotex Rasen Unkraut-Frei 

Zweikeimblättrige Unkräuter Rasen (Golfplatz Teilflächen) 

Fungizid Exteris StressGard 
Dollarflecken-Krankheit 
Schneeschimmel 

Rasen (Golfplatz: alle Funktionsflächen) 

Fungizid Heritage 
Schneeschimmel, Rost, 
Schwarzbeinigkeit, Anthraknose, 
Rhizoctonia, Blattflecken, Brown Patch 

Rasen (Golfplatz: alle Funktionsflächen) 

Fungizid Medallion TL 
Schneeschimmel, Anthraknose, 
Rotspitzigkeit 

Rasen (Golfplatz: alle Funktionsflächen) 

Fungizid Previcur Energy Pythium/Wurzelfäule Rasen (Golfplatz: Greens und Tees) 

Fungizid Signum 
Dollarflecken-Krankheit 
Schneeschimmel 

Rasen (Golfplatz: Greens und Tees) 

Insektizid Karte Zeon Erdraupen Rasen: (Golfplatz: Greens, Tees, Fairways) 

Abb.: Listenauszug der relevanten PSM, die bundesweit auf Golfplätzen angewendet werden dürfen. Aufgrund 
länderspezifischer Regelungen können weitere PSM nach § 22 PflSchG genehmigt sein. 
Weitere Produkte zur Moos- und Unkrautbekämpfung siehe BVL-Liste der nach §17 PflSchG genehmigten PSM 
(Stand: Oktober 2018) 


